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Maßnahmen und Empfehlungen des Österreichischen Judoverbandes  
im Hinblick auf COVID-19 

(Stand: 29.12.2022) 

 

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der COVID-19-Situation in Österreich und der 
Richtlinien der Ausschreibungen der ersten IJF-Events 2023, werden die Maßnahmen und 
Empfehlungen des Österreichischen Judoverbandes (ÖJV) im Hinblick auf COVID-19 wie unten 
angeführt angepasst. 

Die Eigenverantwortung aller Judoka, TrainerInnen und FunktionärInnen für die Einschätzung 
des eigenen Gesundheitszustandes ist von zentraler Bedeutung. 

Bei Symptomen: Bei Vorliegen von Krankheitssymptomen, darf nicht zu Veranstaltungen 
(Trainings- und/oder Wettkampfmaßnahmen) angereist werden. Bei Vorliegen von 
Krankheitssymptomen oder sonstigen medizinischen Auffälligkeiten behält sich der ÖJV das 
Recht vor, den TeilnehmerInnen den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren. 

Hygieneregeln: Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen, Niesen/Husten 
in Ellenbeuge, regelmäßige Reinigung von Flächen und Gegenständen) sind unbedingt 
einzuhalten. 

Masken: Es besteht keine Maskenpflicht bei Veranstaltungen. Der ÖJV empfiehlt 
grundsätzlich das Tragen einer FFP2 Maske oder eines Mund-Nasen-Schutzes.  

Testen: Eine generelle COVID-19-Testpflicht vor Veranstaltungen liegt nicht mehr vor. Der 
ÖJV empfiehlt das regelmäßige Testen um eine unbemerkte Infektion mit COVID-19 
frühzeitig zu erkennen. Weiters behält sich der ÖJV das Recht vor, alle TeilnehmerInnen bei 
Verdacht auf eine mögliche COVID-19-Infektion zu testen.  

Jede/r VeranstalterIn (Verein, Landesverband, ÖJV) kann bei Veranstaltungen (reguläres 
Vereinstraining, Trainings- und/oder Wettkampfmaßnahmen) strengere Maßnahmen als diese 
setzen. 

Der ÖJV behält sich das Recht vor Veranstaltungen aufgrund geänderter Rahmenbedingungen 
(Änderung der COVID-19-Situation, Anpassung der Sicherheitskonzepte von IJF/EJU, 
rechtliche Reglungen) kurzfristig abzusagen oder die COVID-19-Maßnahmen abzuändern. Ein 
Zuwiderhandeln der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen kann zum Ausschluss von der 
jeweiligen Veranstaltung führen. 


